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©  Bei  einem  Zangengerät  mit  einem  festen  Bak- 
kenträger  (13A)  und  einem  beweglichen  Backenträ- 
ger  (13B)  ist  der  letztere  an  einer  schwenkbaren 
Kulisse  (14)  angeordnet  mit  der  ein  zumindest  in 
gewissem  Umfang  elastisch  nachgiebiger  Arm  (15) 
verbunden  ist.  Die  Kulisse  (14)  ist  mittels  eines  An- 
lenkzapfens  (14A)  an  einen  länglichen  Gerätekörper 
(11)  schwenkbar  angeschlossen,  wobei  der  Anlenk- 
zapfen  (14A)  die  Kulisse  (14)  in  einer  Öffnung  durch- 
tritt  die  grösser  als  der  Durchmesser  des  Anlenkzap- 
fens  (14A)  ist  und  hierbei  an  einem  Ende  eines 
kurzen  Steges  (17)  verankert  ist,  dessen  zweites 
Ende  an  den  genannten  Arm  (17)  angeschlossen  ist. 

Dadurch  wird  eine  genaue  Verarbeitung  von  Ar- 
beitsgegenständen  ermöglicht,  deren  Grössen  bin- 
nen  einer  gewissen  Spanne  liegen. 
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Zangengerät 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Zangengerät 
der  im  Oberbegriff  des  angeschlossenen  Patentan- 
spruchs  1  angeführten  Art.  Bei  Geräten  dieser  Art 
befindet  sich  die  Lagerung  des  Betätigungshebels 
in  Gebrauchslage  unterhalb  der  Hand,  was  besser 
der  Öffnungsweite  der  Hand  entspricht,  und  u.a. 
den  Vorteil  mit  sich  bringt,  dass  der  Betätigungshe- 
bel  auch  in  der  meist  geöffneten  Lage  des  Gerätes 
sofort  mit  den  längsten  Fingern  der  Hand  erfasst 
und  umfasst  werden  kann. 

Ein  Gerät  dieser  Art  ist  in  der 
(schwedische  Patentanmeldung  8801737-1)  be- 
schrieben.  Dieses  vorbekannte  Gerät  weist  die  im 
Oberbegriff  des  angeschlossenen  Patentanspru- 
ches  1  angeführten  Merkmale  auf,  darunter  einen 
länglichen  Gerätekörper,  an  dessen  erstem  Ende 
ein  zum  Bearbeiten  eines  Arbeitsgegenstandes  z.B. 
mittels  Schneidens  oder  Verpressens  vorgesehener 
wirksamer  Teil  mit  zwei  Backenträgern  angeordnet 
ist,  wobei  am  entgegengesetzten  zweiten  Ende  ein 
Betätigungshebel  mittels  eines  Anlenkzapfens  an- 
gelenkt  ist;  und  ein  starrer  Antriebsstab  den  Betäti- 
gungshebel  mit  einem  der  Backenträger  verbindet. 

Das  vorbekannte  Gerät  ist  für  diejenigen  An- 
wendungsfälle  bestimmt,  wo  die  Annäherungsbe- 
wegung  des  einen  Backenträgers  an  den  anderen 
parallel  geschehen  soll,  wobei  der  betreffende  Bak- 
kenträger  an  einem  geradlinig  im  Gerätekörper 
verschiebbaren  Schlitten  angeordnet  ist,  welcher 
vom  Antriebsstab  beaufschlagt  wird.  Das  vorbe- 
kannte  Gerät  ist  ferner  mit  einem  Sperrmechanis- 
mus  zum  Verhindern  eines  frühzeitigen  Abbruches 
der  Schliessbewegung  des  beweglichen  Backenträ- 
gers  versehen. 

Die  vorliegende  Erfindung  stellt  sich  die  Aufga- 
be  ein  Zangengerät  der  angeführten  Art,  jedoch  mit 
scheerenartiger  Bewegung  (d.h.  Schwenkbewe- 
gung)  eines  der  Backenträger,  und  mit  einfacher, 
ergonomisch  vorteilhafter  Konstruktion  zu  schaffen, 
in  welchem  Gerät  Arbeitsgegenstände  verschiede- 
ner,  binnen  einer  gewissen  Spanne  liegender  Grös- 
sen  in  einer  und  derselben  Endlage  der  Backenträ- 
ger  genau  verarbeitet  werden  können. 

Ein  erfindungsgemässes  Gerät  mit  an  die  Bak- 
kenträger  befestigte  Crimpbacken  kann  z.B.als  eine 
mit  kleiner  Handkraft  antreibbare  Crimpzange  mit 
Frontteinführung  dienen,  insbesondere  zum  Ver- 
pressen  von  so  genannten  Aderendhülsen  nach 
Europanorm,  die  im  Bereich  von  etwa  0,25mm2  bis 
1,5mm2  Querschnittsfläche  liegen. 

Die  Erfindung  weist  die  im  kennzeichnenden 
Teil  des  angeschlossenen  Patentanspruchs  1  ange- 
führten  Merkmale  auf,  wobei  vorteilhafte  Weiterent- 
wicklungen  in  Unteransprüchen  erfasst  sind. 

Die  Erfindung  soll  nun  an  Hand  beigefügter 

schematischer  Zeichnungen  näher  erläutert  wer- 
den.  Hierbei  zeigt 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  erfindungsge- 
mässen  Gerätes  in  offenem  Zustand  und  mit  abge- 

5  nommener  Aussenhülle; 
Fig.  2  das  Gerät  gemäss  Fig.  1  in  geschlos- 

senem  Zustand; 
Fig.  3  eine  Kulisse  des  Gerätes  gemäss  Fig. 

1  und  2  in  grösserem  Mass-stab  (und  in  seitenver- 
io  kehrter  Lage  bezüglich  Fig.  1  und  2),  und 

Fig.  4  eine  Ansicht  auf  das  Gerät  gemäss 
Fig.  2  im  Sinne  des  Pfeiles  IV  in  Fig.  2. 

Gemäss  Fig.  1-4  weist  ein  erfindungsgemässes 
Gerät  einen  länglichen  Gerätekörper  1  1  auf,  an 

75  dessen  erstem  Ende  11  A  ein  wirksamer  Teil  ange- 
ordnet  ist,  wobei  am  entgegengesetzten  zweiten 
Ende  11B  ein  Betätigungshebel  12  mittels  eines 
ersten  Anschlusszapfens  11C  angelenkt  ist. 

Der  wirksame  Teil  umfasst  einen  ersten  Bak- 
20  kenträger  13A,  der  am  ersten  Ende  1  1  A  des  Gerä- 

tekörpers  1  1  fest  angeschlosen,  bzw.  vorzugsweise 
einstückig  mit  dem  Gerätekörper  11  angefertigt  ist, 
und  einen  beweglichen  zweiten  Backenträger  13B. 
Der  zweite  Backenträger  13B  ist  starr  mit  einer 

25  Kulisse  14  verbunden,  bzw.  vorzugsweise  einstük- 
kig  mit  ihr  hergestellt. 

Die  Kulisse  14  ist  mittels  eines  zweiten  Anlenk- 
zapfens  14A  auf  eine  besondere  Art,  die  in  folgen- 
dem  näher  erläutert  sein  wird,  an  den  Gerätekör- 

30  per  1  1  angelenkt. 
Jeder  Backenträger  13A,  13B  trägt  ein,  gege- 

benen  Falls  austauschbares  Bearbeitungsorgan, 
z.B.  eine  der  oben  angeführten  Crimpbacken,  wel- 
ches  Übersichtlichkeits  halber  nich  dargestellt  ist, 

35  und  zu  dessen  Befestigung  (mittels  Schraubenbol- 
zen  u.  dgl.)  Öffnungen  A  in  den  Backenträgern 
vorgesehen  sind. 

Der  wirksame  Teil  befindet  sich  in  einem  nach 
oben  (d.h.  in  der  Richtung,  aus  welcher  der  Betäti- 

40  gungshebel  12  angelenkt  ist)  abgebogenen  Teil 
des  Gerätekörpers  11.  Der  Betätigungshebel  12 
weist  an  seinem  Anlenkende  einen  abgebogenen 
breiteren  Teil  12  auf  in  dem  der  erste  Anlenkzap- 
fen  1  1  C  angeordnet  ist. 

45  Ein  starrer  Antriebsstab  16  ist  an  seinem  ersten 
Ende  mittels  eines  ersten  Anschlusszapfens  16A 
an  den  Betätigungshebel  12  (innerhalb  des  breite- 
ren  Teiles  12  ),  und  an  seinem  zweiten  Ende  mit- 
tels  eines  zweiten  Anschlusszapfens  16B  an  die 

so  Kulisse  14  (im  Abstand  von  dem  zweiten  Anlenk- 
zapfen  14A)  angelenkt.  Der  Antriebsstab  16  verläuft 
hierbei,  insbesondere  in  der  geschlossenen  Lage 
des  Gerätes  (Fig.  2),  im  wesentlichen  parallel  mit 
dem  Gerätekörper  1  1  . 

Der  Gerätekörper  11  wird  vorzugsweise 
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(zusammen  mit  dem  ersten  Backenträger  13A)  als 
sine  flache,  längliche  Platte  hergestellt,  und  die 
Kulisse  14  (zusammen  mit  dem  zweiten  Bakkenträ- 
ger  13B),  sowie  der  Antriebsstab  16  sind  gemäss 
Fig.  4  vorzugsweise  verdoppelt,  und  zwar  derart, 
dass  sich  beider  seits  des  Gerätekörpers  11  je  ein 
Exemplar  (Glied)  befindet,  weiches  mittels  der  be- 
reits  genannten  Anlenk-  und  Anschlusszapfen  14A, 
16A,  16B  mit  seinem  Gegenstück  verbunden  ist. 
Die  beiden  Backenträger  13B,  Kulissen  14,  und 
Antriebsstäbe  1  1  bilden  ein  Backenträgerorgan 
13B,  ein  Kulissenorgan  14  und  ein  Antriebsstabor- 
gan  16  das  jeweils  zwei  Backenträger-,  Kulissen- 
und  Antriebsstabglieder  umfasst. 

Kreisbogenförmige  Schlitze  16,16  im  Geräte- 
körper  11  mit  Krümmungsmittelpunkten  in  den  An- 
lenkzapfen  14A,  11C  ermöglichen  hierbei  den  An- 
schlusszapfen  16A,  16B  Durchgang  durch  den  Ge- 
rätekörper  11.  Zumindest  einer  der  Schlitze  16, 
16  kann  durch  seine  Längendimension  ein  die 
Schwenkbewegung  der  Kulisse  14  und/oder  des 
Betätigungshebels  12  um  den  betreffenden  Anlenk- 
zapfen  14A  bzw.  1  1  C  herum  begrenzendes  Endan- 
schlagorgan  bilden. 

Der  Betätigungshebel  12  ist  an  seinem  An- 
schlussende  gabelförmig  gestaltet  und  umschliesst 
mit  seinen  beiden  Schenkeln  den  Gerätekörper  11. 
Der  erste  Anlenkzapfen  1  1  C  ist  in  den  Schenkeln 
des  Betätigungshebels  12  und  im  Gerätekörper  11 
in  Rundlöchern  von  einer  dem  Zapfendurchmesser 
entsprechenden  Grösse  gelagert. 

Eine  (bzw.  an  jeder  Seite  des  Gerätekörpers 
11  je  eine)  zwischen  dem  Antriebsstab  16  und  dem 
Gerätekörper  11  wirkende  Ziehfeder  12C  strebt 
das  Gerät  in  offener  Lage,  d.h.  mit  voll  ausge- 
schwenktem  Betätigungshebel  12  und  am  weite- 
sten  von  einander  entfernten  Backenträgern  13A, 
13B,  zu  halten. 

Der  Gerätekörper  11  ist  zusammen  mit  den 
von  ihm  getragenen  Bestandteilen  (mit  Ausnahme 
der  Backenträger  und  des  Betätigungshebels)  vor- 
zugsweise  in  einer  äusseren,  z.B.  aus  zwei  entlang 
einer  in  Längsrichtung  des  Gerätekörpers  verlau- 
fenden  Symmetrieebene  zusammengefügten  Griff- 
schalen  bestehenden,  handgriffsförmigen  äusseren 
Hülle  eingeschlossen.  Diese  Hülle  ist  Übersichtlich- 
keits  halber  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellt;  ihre 
Konturen  folgen  im  wesentlichen  (mit  einer  gewis- 
sen  Zugabe)  den  in  der  Zeichnung  ersichtlichen 
Konturen  des  Gerätekörpers  11. 

Mit  der  Kulisse  14  ist  ein  Ausgleichsfederorgan 
starr  verbunden  das  die  Form  eines  zumindest  in 
beschränktem  Umfang  in  Richtung  parallel  mit  der 
genannten  Symmetrieebene  (d.h.  im  wesentlichen 
in  der  Zeichenebene  von  Fig.  1-3),  und  quer  zur 
Längsrichtung  des  Gerätekörpers  11  (d.h.  im  we- 
sentlichen  abwärts  in  Fig.  1-3)  federnd  nachgiebi- 
gen  Armes  15  hat,  der  ein  freies  Ende  15A  auf- 

weist. 
Ein  derartiger  federnder  Arm  kann  vorzugswei- 

se,  wie  dies  z.B.  bei  Platinen  mechanischer  Urwer- 
ke  bekannt  ist  (wo  allerdings  eine  Nachgiebigkeit  in 

5  oben  angeführter  Richtung  nicht  angestrebt  wird), 
und  wie  es  in  der  Zeichnung  dargestellt  ist,  mittels 
eines  zweckmässig  gestalteten,  die  ganze  Dicke 
der  Kulisse  14  durchtrennenden  Einschnittes  14B 
äussersten  einstükkig  mit  der  Kulisse  14  hergstellt 

10  werden,  wenn  diese  aus  einem  Material  entspre- 
chender  Eigenschaften  (z.B.  Stahlblech)  besteht. 

Am  freien  Ende  15A  des  federnden  Armes  15 
ist  eine  Öffnung  15A  vorgesehen,  in  der  ein  Halte- 
zapfen  17A  angeordnet  ist,  mittels  dessen  ein  kur- 

15  zer  Steg  (oder  Lasche)16  mit  einem  seinen  Ende 
an  die  Kulisse  14  angeschlossen  ist.  Der  Steg  16 
hat  am  anderen  Ende  ein  Rundloch  mit  gleichem 
Durchmesser  wie  der  zweite  in  diesem  Rundloch 
verankerte  Anlenkzapfen  14A.  In  der  Kulisse  14 

20  dagegen  ist  für  den  Durchtritt  des  Anlenkzapfens 
14A  eine  Öffnung  14A  vorgesehen  (vorzugsweise 
ein  Langloch)  die  grösser  ist  als  der  Durchmesser 
des  Anlenkzapfens  14A,  der  sich  folglicher  Weise 
in  dieser  Öffnung  14A  in  gewissem  Ausmass  frei 

25  bewegen  kann.  Die  Kulisse  14  ist  somit  überhaupt 
nicht  starr  und/oder  unmittellbar  mit  ihrem  Anlenk- 
zapfen  14A  verbunden. 

Durch  diese  Anordnung  wird  erreicht,  dass  ver- 
schiedene  Endabstände  B  (Fig.  2)  stufenlos  über- 

30  brückt  werden  können.  Unter  Endabstand  wird  hier- 
bei  derjenige  gegenseitige  Abstand  der  Backenträ- 
ger  13A,  13B  (im  Bereich  ihrer  freien  Enden)  ver- 
standen,  welchen  diese  in  ihrer  Endlage  (dieser 
Begriff  wird  später  erläutert  werden)  einnehmen.  In 

35  der  Praxis  bedeutet  dies,  dass  Gegenstände  ver- 
schiedener  Grössen  (binnen  bestimmter  Grenzen) 
zwischen  von  den  Backenträgern  getragenen  Bak- 
ken  ohne  jegliche  Umstellung  des  Gerätes  verar- 
beitet  werden  können,  so  z.B.  Aderendhülsen  in- 

40  nerhalb  der  eingangs  genannten  Querschnittsspan- 
ne. 

In  der  vorgezogenen  Ausführungsform  wo  u.a. 
auch  das  Kulissenorgan  14  je  ein  Glied  an  jeder 
Seite  des  Gerätekörpers  1  1  aufweist,  durchtritt  der 

45  zweite  Anlenkzapfen  14A  den  Gerätekörper  11  in 
einer  Rundöffnung,  deren  Durchmesser  den  Zap- 
fendurchmesser  entspricht,  während  für  den  Halte- 
zapfen  17  eine  bedeutend  grössere,  in  der  Zeich- 
nung  nicht  sichtbare  Öffnung  (eventuell  ein  kreisför 

so  '  miger  Schlitz  mit  der  Krümmungsmittelpunkt  im 
Zapfen  14A)  im)  Gerätekörper  11  vorgesehen  ist. 

Es  ist  jedoch  offensichtlich,  dass  die  beiden 
Glieder  eines  Organs  auch  von  derartigen  Anlenk- 
und/oder  Anschlusszapfen  an  den  Gerätekörper  11 

55  angelenkt  und/oder  an  Glieder  anderer  Organe  an- 
geschlossen  werden  können,  die  den  Gerätekörper 
nicht  durchtretten,  sondern  an  dessen  Seitenfläche 
befestigt  sind  oder  kurz  davor  enden. 
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Am  zweitem.  Ende  11B  des  Gerätekörpers  11 
ist  eine  kurze,  bogenförmige  Zahnreihe  17A  vorge- 
sehen,  die  zusammen  mit  einem  am  Betätigungs- 
hebel  12  schwenbar  gelagerten,  federbelasteten 
(Ziehfeder  17C)  Sperrhaken  17B  einen  gegen  früh- 
zeitiges  Öffnen  der  Backenträger  13A,  13B  sichern- 
den  Sperrmechanismus  an  sich  bekannter  Art  bil- 
det. 

Ein  derartiger  Sperrmechanismus  hat  zur  Auf- 
gabe  zu  verhindern,  dass  eine  Arbeitsoperation 
nicht  vollkommen  zu  Ende  geführt  wird,  und  ist  zu 
diesem  Zwecke  so  ausgelegt,  dass  er  eine  rück- 
wärtige  Bewegung  des  Betätigungshebels  12,  und 
somit  des  Backenträgers  13B,  erst  dann  ermög- 
licht,  wenn  der  Betätigungshebel  12  eine  in  Fig.  2 
dargestellte,  vorbestimmte  Endlage  (die  gegebenen 
Falls  von  dem  früher  erwähnten  Endanschlagorgan 
eindeutig  bestimmt  ist)  erreicht  hat,  in  der  sich  der 
Backenträger  13B  in  vorbestimmter  Endentferung 
B  vom  Backenträger  13A  befindet. 

Es  ist  somit  beim  Vorhandensein  eines  Sperr- 
mechanismus  besonders  vorteilhaft,  wenn  sich 
dank  der  erfindungsgemässen  Konstruktion  der  Ku- 
lisse  14  diese  Endentfernung  in  gewissen  Grenzen 
automatisch  einstellen  kann.  Die  Erfindung  kann 
jedoch  mit  Vorteil  auch  bei  Geräten  ohne  Sperrme- 
chanismus  angewandt  werden.  Als  Endlage  ist  im 
allgemeinen  die  grösst  mögliche  Annäherung  der 
Backenträger  an  einander  zu  verstehen,  die  z.B. 
durch  gegenseitigen  Anschlag  der  Handgriffe  od. 
dgl.  bestimmt  sein  kann. 

Ansprüche 

1.  Zangengerät  mit  einem  länglichen  Geräte- 
körper  (11)  der  an  seinem  ersten  Ende  (11A)  einen 
zum  Bearbeiten  eines  Abeitsgegenstandes  vorge- 
sehenen  Wirkungsteil  aufweist,  der  ein  erstes  fe- 
stes  Backenträgerorgan  (13A)  und  ein  zweites  be- 
wegliches  Backentärgerorgan  (13B)  umfasst,  wobei 
am  entgegengesetzten  zweiten  Ende  (1  1  B)  des 
Gerätekörpers  (11)  ein  Betätigungshebel  (12)  an- 
gelenkt  ist  der  mittels  eines  Antriebsstaborgans  16) 
das  zweite  Backenträgerorgan  (13B)  antreibt,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  zweite  Backen- 
trägerorgan  (13B)  an  einem  schwenkbaren  Kulis- 
senorgan  (14)  angeordnet  ist,  welches  mittels  sei- 
nes  Anlenkzapfens  14A)  im  Gerätekörper  (11) 
drehbar  gelagert  ist,  und  welches  mit  zumindest 
einem  in  der  Ebene  des  Kulissenorgans  (14)  zu- 
mindest  in  beschränktem  Umfang  elastisch  nach- 
giebigigen  Arm  (15)  mit  einem  freien  Ende  (15A) 
starr  verbunden  ist,  wobei  an  diesem  freien  Ende 
ein  Steg  (17)  mit  seinem  einen  Ende  angeschlos- 
sen  ist,  und  der  Anlenkzapfen  (14A)  an  das  andere 
Ende  dieses  Steges  (17)  angeschlossen  ist  und 
hierbei  die  Kulisse  (14)  in  einer  Öffnung  (14A) 

durchtritt  die  grösser  als  der  Durchmesser  des 
Anlenkzapfens  ist,  so  dass  die  gegenseitige  Lage 
der  Kulisse  (14)  und  ihres  Anlenkzapfens  (14A)  im 
Masse  der  Nachgiebigkeit  des  Armes  (15)  verän- 

5  derbar  ist. 
2.  Zangenorgan  nach  Patentanspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  die  genannaten  Öffnung 
(14A  )  als  ein  Langloch  gestaltet  ist. 

3.  Zangengerät  nach  Patentanspruch  1  oder  2, 
ro  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  oder  die 

Arme  (15)  einstückig  mit  dem  Kulissenorgan  (14) 
angefertigt  sind. 

4.  Zangengerät  nach  Patetanspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Arm  (15)  aus 

75  der  Kulisse  (14)  auf  die  bei  Uhrwerksplatinen  übli- 
che  Art  ausgeschnitten  (14B)  ist. 

5.  Zangengerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorangehenden  Patentansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  zweite  Backenorgan 

20  (13B),  das  Kulissenorgan  (14)  und  das  Antriebs- 
staborgan  (16)  aus  beiderseits  des  Gerätekörpers 
(11)  angeordneten  Backen-,  Kulissen-  und  Antriebs- 
stabglie  dem  bestehen,  und  dass  beide  Glieder 
jedes  Organs  mittels  den  Gerätekörper  (11)  durch- 

25  tretender  Zapfen  (14A,  16A,  16B)  miteinander  ver- 
bunden  sind,  wobei  im  Gerätekörper  (12)  kreisbo- 
genförmige  Schlitze  (16  ,  16  )  für  Anschlusszapfen 
(16A,  16B)  vorgesehen  sind  mittles  derer  das  An- 
triebsstaborgan  (16)  an  seinen  beiden  Enden  mon- 

30  tiert  ist. 
6.  Zangengerät  nach  einem  oder  mehreren  der 

vorangehenden  Patentansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  es  mit  einem  an  sich  bekann- 
ten  Sperrmechanismus  zum  Verhindern  frühzeitiger 

35  Öffnung  versehen  ist. 
7.  Zangengeärt  nach  Patentanspruch  6,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Sperrmechanis- 
mus  eine  am  zweiten  Ende  (11B)  des  Gerätekör- 
pers  (11)  angeordnete  Zahnreihe  (17A)  und  einen 

40  mit  ihr  eingreifenden,  am  Betätigungshebel  (12) 
schwenkbar  angeordneten,  federbelasteten  (17C) 
Sperrhaken  (17B)  umfasst. 

8.  Zangengerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorangehenden  Patentansprüche,  dadurch  ge- 

45  kennzeichnet,  dass  das  erste  Ende  (1  1  A)  des 
Gerätekörpers  (11)  mit  dem  wirksamen  Teil  in  der 
gleichen  Richtung  abgebogen  ist,  von  welcher  der 
Betätigungshebel  (12)  angeschlossen  ist. 

9.  Zangengerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
so  vorangehenden  Patentansprüche,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  es  als  eine  Crimpzange  ge- 
staltet  ist. 
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